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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
60        Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen
WBH   Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Betreff:
Herstellung eines temporären Parkplatzes am Freibad Hestert

Beratungsfolge:
30.10.2012 Bezirksvertretung Haspe

Beschlussfassung:
Bezirksvertretung Haspe

Beschlussvorschlag:
1. Der Herrichtung der Grünfläche am Freibad Hestert für eine temporäre 

Nutzung als Parkplatz wird vom Grundsatz her zugestimmt.
2. Die Finanzierung der Kosten ist im Haushalt nicht gesichert. Daher kann 

diese Maßnahme kurz- und mittelfristig nicht realisiert werden.
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Kurzfassung
 entfällt

Begründung

Bei hohen Besucherfrequenzen mangelt es im Umfeld des Freibads Hestert an einer 
ausreichenden Anzahl von Parkplätzen. Die Erreichbarkeit des Freibads mit dem 
ÖPNV ist auf direktem Weg ebenfalls nicht möglich. Die Attraktivität der 
Freizeitanlage hängt daher u. a. von einer ausreichenden Zahl von nahegelegenen 
Parkmöglichkeiten ab.

Auf der unmittelbar angrenzenden öffentlichen Grünfläche (im Eigentum der Stadt) 
an der Westfalenstraße / Fußweg zur Schule soll daher bei Bedarf und im Falle eines 
hohen Besucherandrangs das Parken zeitweilig erlaubt werden. Aus 
Verkehrssicherungsgründen müssen die erforderlichen Bedingungen hierfür 
zunächst geschaffen werden.

Für die temporäre Nutzung als Parkplatz, kann die verfügbare Fläche als 
Schotterrasenfläche hergestellt werden. Die Herstellungskosten belaufen sich auf ca. 
19.000,00 Euro einschließlich der zu erstellenden Rampe und der erforderlichen 
Kronenpflege der Bäume.

Unter Berücksichtigung des bestehenden Baumestandes und dem Umstand, dass 
auf einer Schotterrasenfläche eine Markierung der einzelnen Stellplätze nicht 
möglich ist und die Pkws daher ungeordnet abgestellte werden, können durch diese 
Maßnahme maximal bis zu 16 Stellplätze geschaffen werden.

Die Mittel zur Finanzierung der Herstellung einer temporär genutzten Stellplatzanlage 
stehen derzeit im Haushalt nicht zur Verfügung. Diese Maßnahme kann daher kurz- 
und mittelfristig nicht realisiert werden.

 

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Finanzierung kann, wie beschrieben, nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen) 
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
61        Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
60        Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen
WBH   Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

 


